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Kamerad, was meinst Du dazu

Ist die Zusammenstellung des Frühstücks in der Schweizer Armee
noch zeitgemäss?

/Hraenferag z/er Re//ßE?/o».-

,4z// Grave/ z/er E/«.re//z/z/«g z/er A F. z« z/ez- O.GoFera//rg//Fe z/er t>ergz/«ge«ezz /z/Frer z'r/ zzzzr z//e

zzzzeFr/eFezzz/e 5/e//«»g«z/Fœe zz/,?erZe//z ztorz/e«, z/Ze zzzz/ z/z'e re/Zewr z/er A F. gerZe/Fe« Frage«
«aFer z4«rF«n// g/Fr.

Im «Der Fourier» Nr. 8, 1970, habe ich unter der Rubrik «Kamerad, was meinst Du dazu ?» die
heutige Zusammenstellung des Frühstücks in der Schweizer Armee in Frage gestellt. Meine
Erfahrungen fussten auf Ergebnissen, die ich im WK (Typ C) April / Mai dieses Jahr mit einer
Stadtzürcher Luftschutzstabskp machen konnte. Inzwischen musste ich nochmals einen WK mit
meiner eigenen Kp Oktober / November absolvieren. Es handelte sich wiederum um eine Luft-
schutzkp, doch war diesmal die Fferkunft der Mannschaft viel differenzierter als beim ersten
Versuch: Die Berufsstruktur der Mannschaft unserer Kp setzt sich aus Hilfsarbeitern, Arbeitern,
Landwirten und zum ganz kleinen Teil aus gelernten Facharbeitern zusammen. Wohnverhältnisse:
Ländlich, Agglomerationen, Kleinstädtisch.

Vor dem WK hatte ich die ganze Angelegenheit mit dem Kp Kdt besprochen, so dass er die
Znünipause fest in das Arbeitsprogramm einbauen konnte. In einem Kurzreferat habe ich die
Truppe am Einrückungsabend über Sinn und Zweck der neuartigen Frühstücksverpflegung orien-
tiert. Viele schauten skeptisch drein, unter dem Motto «was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht»,
andere spendeten spontanen Beifall. Was einhellige Ovationen auslöste war die Ankündigung des

Znünis. Als Znüni wurde Brot, Tee und .1 Wienerli oder 1 Servelat oder 70 g Käse oder 1 Mil
Schokolade oder 1 Päckchen Ovomaltine abgegeben. Das Morgenessen bestand aus 1,5 dl Orangen-
saft, Tee, Mil Biscuits, 10 g Butter, Konfi oder 1,5 dl Orangensaft, Tee, Porridge oder 1,5 dl
Orangensaft, Tee, Corn-flakes.

Wiederum, wie bei den Stadtzürchern in meinem Frühjahrs-WK, führte ich auch diesmal am
Ende der drei Wochen eine Umfrage bei der Mannschaft durch. War das Lob das erstemal ein-
hellig, so war es in meinem 2. WK dieses Jahres ein einziger der Bedenken anmeldete! Ein Land-
wirt im Landsturmalter, der Angst um den zukünftigen Milchverbrauch hatte.

Ich wurde von verschiedenen Seiten davor gewarnt, den Versuch mit dem Orangensaft mit Leuten
durchzuführen, die von der sozialen Herkunft her andere Gewohnheiten mitbringen als das Image,
das wir vom Orangensafttrinker haben, vorzeichnet. Bei uns zulande wird der Orangensaft den
typisch femininen Getränken zugeordnet. Ausserdem haftet ihm ein Hauch von Luxus und Sno-
bismus an. Obwohl ich sehr optimistisch war, ging ich doch auch mit einiger Skepsis, hervor-
gerufen durch Pessimisten, an den erneuten Versuch heran. Um so erstaunter war ich, als sich
bereits bei meinem Kurzreferat Leute meldeten, die sich als überzeugte Frühstück-Orangensaft-
trinker zu erkennen gaben. Und zwar Leute, von denen ich dies kaum erwartet hätte: 2 Chauffeure,
1 Bauarbeiter, 1 Hilfsschlosser, 1 Maler, 2 Bahnarbeiter. Dies zeigte mir, dass sich bei der Jugend
vermeintliche soziale Unterschiede zu verwischen beginnen. Und dass, wenn es um das körperliche
Wohl geht, auch geistig wenig ausgebildete Menschen die Vorteile einer berechtigten Neuerung
zu erkennen und zu schätzen wissen.

Der Orangensaft hat sich auch, das sei nebenbei bemerkt, als ausgezeichnetes Mittel gegen die
Katerstimmung als Ergebnis von Alkoholexzessen bewährt. Als Folge eines strengen WK, mit
wenig Gelegenheit zum Ausgang, trat als natürliche Erscheinung das «Vollaufenlassen» während
der verfügbaren Zeit ein. Gruppenführer, Zugführer und Kp Kdt haben aber eindeutig festgestellt,
dass dank dem leichten Frühstück und der speziellen Wirkung des Orangensaftes bei Arbeits-
beginn wieder alle fit waren, was bisher meistens nicht der Fall war. Die positive Wirkung konnte
ich selber, am Kader mit unbeschränktem Ausgang, zur Genüge feststellen.

Ein Resultat, und sicher das positivste des ganzen Versuches, war wiederum: unsere Kp hatte kei-
nen einzigen Kranken. Und dies trotz anstrengenden Nachteinsätzen und laufend wechselnden
Wetterbedingungen.
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Was ich allen Kameraden, die den Versuch ebenfalls einmal wagen wollen, und dazu kann ich
sie nur ermuntern, raten möchte, ist die Benutzung von Portionenflaschen. Diese haben sich gegen-
über dem offenen Ausschank besser bewährt. Jeder Wehrmann hat so die Möglichkeit, wenn er
selbst den Orangensaft zu so früher Stunde nicht mag, das Fläschchen in den Hosensack zu neh-

men, um ihn zu späterer Stunde im Felde zu trinken. Darüber hinaus bietet die Portionenflasche
die Möglichkeit einer präzisen und klaren Kalkulation.

Urteil eines Divisionsgerichtes
Letzten Herbst stand ein Küchenchef vor den Schranken eines Div Gerichtes. Er war angeklagt,
am Ende eines Dienstes noch nicht verbrauchte Lebensmittel seinen Kameraden, sowie einer
bedürftigen Familie verschenkt zu haben. Er wurde wegen Missachtung von Dienstvorschriften
zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 45 Tagen verurteilt. Der Antrag des Auditors lautete gar
auf 6 Monate Gefängnis! Sein Fourier kam dabei mit einem blauen Auge davon. Im Prozess-
bericht stand, dass sich der Küchenchef vergeblich bemüht habe, den Fourier über die Verwertung
der ominösen Lebensmittel zu fragen, da dieser nicht erreichbar gewesen sei!

Es ist nicht das erstemal, dass Vsg Funktionäre einer Einheit wegen dieses Tatbestandes vor den
Militärrichtern stehen. Ich will auch nicht untersuchen, wer hier mehr verantwortlich gewesen
ist, der Küchenchef oder der Fourier. Es sei nur nebenbei bemerkt, dass es für den betreffenden
Fourier nicht das beste Zeugnis ausstellt, wenn er die Verwertung von restlichen Lebensmitteln
nicht selber an die Fland nimmt oder zumindest überwacht.
Es geht mir in erster Linie um das, was ein Hptm in einem Leserbrief an eine grosse Tageszeitung
vor einigen Tagen über diesen Prozess geschrieben hat. Ich zitiere daraus wörtlich:
«Es ist unbestritten, dass der Küchenkorporal gegen bestehende Dienstvorschriften Verstössen hat
und demzufolge zur Rechenschaft gezogen werden musste. Ob aber hier in Anbetracht der gerin-
gen Deliktsumme das Divisionsgericht einberufen werden musste, ist sehr fragwürdig. Hier stehen
doch Aufwand und Ertrag ganz eindeutig in einem Missverhältnis. Es ist sicher kein Geheimnis,
dass vorwiegend bei Kampftruppen wie Infanterie und Artillerie ganz andere Geldsummen ver-
schwendet werden, indem Munitionsbestände vor WK-Ende unüberlegt verschossen werden, damit
der aufwendige Rückschub auf ein Minimum reduziert werden kann. Es ist kaum jemals vorge-
kommen, dass ein Kdt sich veranlasst sah, gegen solche Aktionen einzuschreiten.

Aus diesen Überlegungen geht doch eindeutig hervor, dass das Divisionsgericht bei diesem Urteil
fraglos übers Ziel hinaus geschossen hat. Einen Verweis oder höchstenfalls Arrest durch den ent-
sprechenden Kp Kdt wären bestimmt hier angezeigter gewesen. 45 Tage bedingte Gefängnisstrafe
für eine eher fragwürdige Veruntreuung von Fr. 80.— ist ganz einfach «überzogen». Mit einer
solchen Strafpraxis kann man das Image unserer Armee nicht fördern.»

Als Fourier einer Füs Kp ist mir die beschriebene Unsitte von Munitionsverschleuderung am
Ende des WK bestens bekannt. Bekannt ist mir ebenfalls die alte Kriegerweisheit: Im Militär ist
alles gestattet, nur nicht «sich erwischen lassen». Hand aufs Herz, welcher Fourier könnte sich
rühmen, mit weisser Weste (mit Radion oder Omo gewaschen, spielt keine Rolle) dazustehen,
wenn es gälte, seine Methoden der Lebensmittelverweitung im Laufe und besonders am Ende
eines Dienstes bis ins hinterste Detail auszuleuchten.

Der Hptm hat mir deshalb aus dem Herzen gesprochen. Was meinen meine Kameraden dazu

Eo&r K. Gräzer, Zün'cd

Korrigenda
Iot Verzez'cdwA der 5e&/zo«rc/;e/.r der ORK z«d derKK derMrwzee ad I. Ja««ar I5>71,

publiziert in der Januarnummer, hat sich leider ein Druckfehler eingeschlichen. Es

sollte lauten:

Sektionschefs Chef 3. Sektion Oberst Rudolf Anton
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